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Seit Karl Zeumer1) zu Anfang dieses Jahrhunderts das Königswahl­
gesetz „Licet iuris“ vom 6. April 1338 erstmals kritisch edierte, steht 
dieses kurze und prägnante Gesetz im Mittelpunkt der Untersuchungen 
und Darstellungen der kaiserlichen Politik zur Zeit des Kurvereins von 
Rhens. Nur wenig Beachtung findet dagegen eine gleichzeitige Erklärung, 
die die kaiserliche Haltung sehr viel ausführlicher darlegt: das zur Ab­
wehr der päpstlichen Prozesse und zur Verteidigung der imperialen 
Herrschaft erlassene Mandat „Fidem catholicam“. Dies ist um so be­
dauerlicher, als es sich hierbei wegen der ungewöhnlich reichen Ver­
wendung der von Legisten und Kanonisten entwickelten staats- und 
prozeßrechtlichen Grundsätze um ein wertvolles Zeugnis der Rezeptions­
geschichte handelt, worauf H. Krause2), H. Lieberich3) und H. Coing4) 
bereits hingewiesen haben. Als Grund hierfür kann angesehen werden, 
daß es bisher an einer kritischen Edition gefehlt hat. Zwar hat K. Zeumer, 
wie Randbemerkungen in Büchern seiner Bibliothek5) zeigen, eine solche
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